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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Federführung: 

FB Finanzen 

 

 
Sachbearbeitung: 

Rudel, Florian 

 

 

 

 

VORL.NR. 291/23 
 

 

 

 
Datum: 

27.09.2023 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatu

m 

Sitzungsart 

Bildungs- und Sozialausschuss 19.10.2023 ÖFFENTLICH 

  
Betreff: Annahme von Spenden, Schenkungen u. ä. Zuwendungen - Annahme von 

Einzelzuwendungen 
Bezug SEK:  

 
Bezug:  Nicht in den Masterplänen verankert  
Anlagen:  

 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Zuwendung der Stiftung Jugendförderung, Arbeit und Soziales der Kreissparkasse 

Ludwigsburg in Höhe von 50.000 EUR, eingegangen am 11.09.2023, wird angenommen. 

 

2. Die Schenkung vom Ludwigsburger Künstler Wolfgang Neumann im Gesamtwert von 25.000 

EUR, eingegangen am 24.07.2023, wird angenommen. 

 

 
 

Sachverhalt/Begründung: 

 

Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung entscheidet der Gemeinderat über die Annahme oder 

Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen. Zur Reduzierung des 

Verwaltungsaufwandes ist diese Zuständigkeit bis zu 50.000 EUR auf den Bildungs- und 

Sozialausschuss übertragen.  

Zuwendungen, die einen Betrag von 10.000 EUR im Einzelfall übersteigen, sind einzeln vom Ausschuss 

für Bildung und Soziales anzunehmen. Alle weiteren Zuwendungen bis 10.000 EUR werden gesammelt 

angenommen. Solche Sammelannahmen werden jeweils für das 1. und 2. Halbjahr eines 

Geschäftsjahres durchgeführt. 

 
Verwendungszweck der Zuwendung: 
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Zu Ziffer 1. 

Die Zuwendung wird zweckgebunden zur Finanzierung von Sprachförderung an Schulen eingesetzt. 

 

Zu Ziffer 2. 

Das Stadtarchiv hat vom international renommierten Künstler Wolfgang Neumann eine Schenkung in 

Form von mehreren Gemälden erhalten; ein entsprechender Schenkungsvertrag liegt vor. 

Herr Neumann ist dem Archiv bekannt und hat bereits auch an einer städtischen Veröffentlichung: 

„Perspektivwechsel“ sowie einer Ausstellung in der Karlskaserne mitgewirkt. Bei den Gemälden handelt 

es sich um zwei große Bilder (60 x 80 und 50 x 60 cm), neunzehn Bilder in 30 x 30 und neun Bilder 20 x 

20 (o.ä. Größe). Diese wurden in den Bestand des Archivs aufgenommen, geprüft und die Einzelwerte 

pro Gemälde wie folgt sachlich kalkuliert. Zwei große Bilder, je 5.000,- Euro (= 10.000,- Euro), 

neunzehn mittelgroße Bilder, je 600,- Euro (= 11.400,- Euro) und neun kleine Bilder, je 400,- Euro  (= 

3.600,- Euro) im Gesamten somit 25.000,- Euro. Dieser Wert entspricht auch den Verkaufspreisen im 

Onlineshop des Künstlers.  

 
Unterschriften: 
 
 
Harald Kistler 
 
 

 
 
 
Florian Rudel 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:       EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt        Produktgruppe        

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       

Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

                              

 

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)? 

   KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.       

 

- - 

Stark negative 

Klimawirkung 

 

- 

Negative 

Klimawirkung 

 

o 

Keine oder geringe 

Klimawirkung 

 

+ 

Positive 

Klimawirkung 

 

+ + 

Stark positive 

Klimawirkung 

Begründung: 
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Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 

      

 

 
 

Verteiler:  

DI, DII, 10, 20, 48 

 

 

 

  

 



 

 

  NOTIZEN 
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